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Präambel

Die Kirchlichen Vergabe-Richtlinien für Bauaufträge der Kir-
chengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Gemeinde-
verbände sollen die Gleichbehandlung der Bieter im Aus-
schreibungs- und Vergabeverfahren sowie einen fairen Preis-
wettbewerb der Bieter durch Verfahrenstransparenz und
Nachprüfbarkeit sicherstellen. Die Zuständigkeits- und Ent-
scheidungsregelungen in den Vergabe-Richtlinien führen zu
einer Beschleunigung des Vergabeverfahrens von der Antrag-
stellung bis zur Durchführung der baulichen Maßnahmen.
Außerdem wird durch die Einführung verschiedener Wettbe-
werbselemente der sparsame und wirtschaftliche Mitteleinsatz
gewährleistet. Wettbewerb, Eindeutigkeit, Nachvollziehbar-
keit, Nachhaltigkeit und Fairness sind die wesentlichen Eck-
pfeiler dieser Richtlinien.

Neben den ökonomischen Gesichtspunkten sind bei der Ver-
gabeentscheidung im Sinne der Nachhaltigkeit ökologische
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Aspekte und soziale Kriterien als untrennbare Einheit zu be-
rücksichtigen, da die katholische Kirche in ihrem Auftrag zur
Bewahrung der Schöpfung in der sichtbaren Präsenz des Bau-
ens eine Vorbildfunktion durch ökologisch und soziales ver-
antwortungsvolles Bauen und Beschaffen wahrnehmen möch-
te. Um die natürlichen Lebensgrundlagen auch für künftige
Generationen zu erhalten, muss sich das Bauen und Beschaf-
fen von Gütern an ökologisch verträglichen und ressourcen-
schonenden Modellen orientieren. Bei allen Planungs- und
Entscheidungsprozessen sind daher Nachhaltigkeits- und Um-
weltaspekte zu beachten.

Die Richtlinien sollen schließlich den Kirchengemeinden, Kir-
chengemeinde- und Gemeindeverbänden sowie den beteilig-
ten Planern und Fachberatern (Architekten, Ingenieure, Gut-
achter) durch die Bereitstellung von Formularen und Vertrags-
mustern eine wichtige Hilfestellung für die Ausschreibung und
Vergabe von Bauleistungen bieten.

1. Allgemeines
1.1. Bei der Planung und Durchführung von Baumaßnah-

men sind die Kirchenvorstände und Verbandsvertre-
tungen (nachfolgend kirchlicher Bauherr genannt)
verpflichtet, das von ihnen vertretene Vermögen sinn-
voll, wirtschaftlich und sparsam zu verwalten, damit
die Aufgaben der Kirchengemeinden, Kirchenge-
meinde- und Gemeindeverbände zweckmäßig und
auf Dauer erfüllt werden können. Ebenso ist mit Kir-
chensteuermitteln oder Zuschüssen umzugehen.

1.2. Die Kirchengemeinden, Kirchengemeinde- und Ge-
meindeverbände im Erzbistum Köln sind verpflich-
tet, Bauleistungen nach den Regeln der Kirchlichen
Vergabe-Richtlinien (kVergRL) auszuschreiben und
zu vergeben. Diese Kirchlichen Vergabe-Richtlinien
gelten nicht für die Vergabe von freiberuflichen Leis-
tungen, wie die Vergabe von Architekten-, Fachinge-
nieur-, Restauratoren-, Gutachter-, Künstler- oder
sonstige Honorarverträgen sowie für Aufträge an Glo-
cken- bzw. Orgelsachverständige. Für Baumaßnah-
men des Erzbistums Köln selbst gelten die Vergabe-
Richtlinien des Erzbistums Köln (VergRL Bau EBK).

1.3. Bauleistungen im Sinne dieser Richtlinien sind Arbei-
ten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage herge-
stellt, instandgehalten, geändert oder beseitigt wird.

1.4. Bei Bauleistungen, bei denen eine Förderung durch
die öffentliche Hand erfolgt, sind die Vorgaben für
das Vergabeverfahren in den staatlichen Förderbe-
stimmungen zwingend zu beachten.

1.5. Sachverständige, die bei der Vorbereitung von Aus-
schreibungstexten und Massenermittlungen tätig wa-
ren, dürfen sich weder unmittelbar noch mittelbar an
dem folgenden Vergabeverfahren als Bieter beteiligen.

1.6. Unternehmen, die bei der Aufstellung des Leistungs-
verzeichnisses mitwirken, sind von der Teilnahme am
Vergabeverfahren ausgeschlossen. Unternehmen, die
im Zuge der Planung beratend tätig waren, können
als Bieter nur dann aufgefordert werden, wenn sie da-
durch keinen Wettbewerbsvorteil erlangen.

1.7. Alle Vergaben von Bauleistungen nach diesen Kirch-
lichen Vergabe-Richtlinien sind unter Beachtung fol-
gender Grundsätze durchzuführen:

1.7.1. Das Vergabeverfahren ist nur dann ordnungs-
gemäß, wenn

– die festgelegten Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten beachtet werden,

– der kirchliche Bauherr durch den beauftrag-
ten Architekten/Fachingenieur/Gutachter
über die Teilnehmer am Vergabeverfahren
und ihre Angebote ausreichend informiert
wird,

– bei Problemen während des Vergabeverfah-
rens die Vergabekontrollstelle der Stabsab-
teilung Rechnungskammer durch den
kirchlichen Bauherrn bzw. den beauftrag-
ten Architekten/Fachingenieur/Gutachter
informiert und ihre Zuständigkeit beachtet
wird,

– der gesamte Verfahrensablauf auf den vor-
gesehenen Formularen schriftlich doku-
mentiert wird.

1.7.2. Ziel des Wettbewerbs im Vergabeverfahren soll
sein, entsprechend der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit als tragende
Prinzipien des kirchlichen Haushaltsrechts so-
wie ökologischer und sozialer Aspekte das wirt-
schaftlichste Angebot zu ermitteln. Wettbe-
werbsbeschränkende und unlautere Verhaltens-
weisen sind zu bekämpfen.

1.7.3. Bauleistungen dürfen nur an fachkundige, leis-
tungsfähige und zuverlässige Bieter vergeben
werden. Der Bieter ist fachkundig, wenn er
über die in dem betreffenden Fachgebiet not-
wendigen technischen Kenntnisse verfügt, um
die ausgeschriebene Leistung ordnungsgemäß
zu erbringen. Welcher Maßstab für die Fach-
kunde anzulegen ist, hängt von der zu erbrin-
genden Bauleistung ab. Bei der Beurteilung der
Leistungsfähigkeit ist weniger auf die „Person”
des Bieters, als vielmehr auf die Leistungsfähig-
keit des Unternehmens an sich in sach- bzw.
betriebsbezogener Sicht abzustellen. Ein
Unternehmen ist leistungsfähig, wenn der Be-
trieb in technischer, kaufmännischer, personel-
ler und finanzieller Hinsicht so ausgestattet ist,
dass es die Gewähr für die ordnungsgemäße
Erbringung der geforderten Bauleistungen
innerhalb der Vertragsfrist bietet. Bei der Beur-
teilung der Zuverlässigkeit eines Bieters ist zu
prüfen, ob er seinen gesetzlichen Verpflichtun-
gen, insbesondere zur Entrichtung von Steuern
und Abgaben sowie Zahlung des gesetzlichen
Mindestlohns nachkommt und ob er eine sorg-
fältige und einwandfreie Ausführung der aus-
geschriebenen Bauleistungen entsprechend den
rechtlichen und technischen Normen ein-
schließlich Gewährleistung erwarten lässt.

1.7.4. Der Zuschlag, d.h. die Beauftragung eines Bie-
ters durch den kirchlichen Bauherrn darf erst
bei sichergestellter Finanzierung unter Einbe-
ziehung möglicher Zuschüsse sowie genehmig-
ter Fremdmittel erteilt werden. Dies gilt auch
für Nachträge. Vor Maßnahmenbeginn sollen
ca. 70 % des Baukostenvolumens (Kosten-
gruppen - KGR 200-600 nach der DIN 276 in
der jeweils geltenden Fassung) als Ausschrei-
bungsergebnis des Preiswettbewerbs vorliegen.

1.7.5. Grundsätzlich darf nur derjenige Bieter zur
Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden,
der seinen Arbeitnehmern bei der Ausführung
des Auftrags zumindest die Mindestarbeitsbe-
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dingungen einschließlich des Mindestentgelts
gewährt, die durch einen für allgemein ver-
bindlich erklärten Tarifvertrag oder eine auf-
grund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes er-
lassene Rechtsverordnung für die betreffende
Leistung verbindlich vorgegeben werden (Ta-
riftreuepflicht). Dies hat der Bieter schriftlich
zu versichern. Für den Fall der Ausführung
übernommener Leistungen durch Nachunter-
nehmer oder bei der Beschäftigung von entlie-
henen Arbeitskräften hat sich der Bieter bei der
Angebotsabgabe zu verpflichten, auch seine
Nachunternehmer dahingehend zu verpflich-
ten.

1.7.6. Alle im Vergabeverfahren vorliegenden Ange-
bote sind einer Plausibilitätsprüfung im Hin-
blick darauf zu unterziehen, ob die angefragte
Leistung bei Zahlung des Mindestlohns vom
Unternehmen auskömmlich erbracht werden
kann.

1.8. Im Übrigen sind insbesondere folgende rechtliche Re-
gelungen bei Anwendung der Kirchlichen Vergabe-
richtlinien zu beachten:
– Kirchliche Bauregel (kBauR), Amtsblatt des Erz-

bistums Köln 2017, Nr. 56, im selben Heft,
– Revisionsordnung für das Erzbistum Köln,

Amtsblatt des Erzbistums Köln 2012, Nr. 40,
– Statut der Kunstkommission im Erzbistum

Köln, Amtsblatt des Erzbistums Köln 2009, 
Nr. 74,

– Kirchliche Ausstattungsrichtlinie (kAR), Amts-
blatt des Erzbistums Köln 2014, Nr. 59,

– c. 1277 CIC in Verbindung mit der Partikular-
norm Nr. 18,

– Gesetz über die Verwaltung des katholischen
Kirchenvermögens vom 24.07.1924 (GV NRW
S. 313),

– Ausführungsbestimmungen für die Vermögens-
verwaltung in den Kirchengemeinden, Kirchen-
gemeindeverbänden und Gemeindeverbänden
der Erzdiözese Köln (AusfbestGA- Vermögens-
verwaltung), Amtsblatt des Erzbistums Köln
2009, Nr. 115, zuletzt geändert Amtsblatt 2016,
Nr. 467 und  Nr. 545.

2. Arten der Vergabe, Wertgrenzen, Nachträge
2.1. Arten der Vergabe

Im Bereich der Kirchengemeinden, Kirchengemein-
de- und Gemeindeverbände des Erzbistums Köln fin-
den grundsätzlich folgende Vergabeverfahren Anwen-
dung:
• Direktvergabe: Eine Ausschreibung ist nicht not-

wendig. Aufträge können ohne Durchführung
eines Vergabeverfahrens vergeben werden (Ziff.
2.2.1).

• Beschränkte Ausschreibung: Eine beschränkte
Anzahl von Unternehmen wird aufgefordert, ein
Angebot abzugeben. Anschließend wird eine
Submission durchgeführt (Ziff. 2.2.2).

Dies gilt jedoch in den Fällen nicht, in denen eine
Förderung der Baumaßnahme durch die öffentliche
Hand erfolgt, und daher die staatlichen Vorgaben für
das Vergabeverfahren zwingend zu beachten sind (vgl.
Ziff. 1.4).

Das Splitten von Gewerken zur Erreichung einer be-
stimmten Vergabeart ist unzulässig. Das Zusammen-
fassen von Gewerken ist ebenfalls unzulässig, Ausnah-
men sind zu begründen.

2.2. Wertgrenzen
2.2.1. Gewerke, bei denen die Brutto-Gewerkesum-

me einen Betrag von 15.000 Euro nicht über-
steigt, können unter Berücksichtigung der
Wirtschaftlichkeit ohne Durchführung eines
Vergabeverfahrens direkt vergeben werden. Es
wird aber eine formlose Preisbeiziehung durch
Vorlage mehrerer Angebote aus wirtschaft-
lichen Gründen empfohlen.

2.2.2. Übersteigt die Brutto-Gewerkesumme einen
Betrag von 15.000 Euro, ist eine beschränkte
Ausschreibung mit mindestens sechs Bietern
durchzuführen. 

2.3. Nachträge
Ist ein Nachtrag für ein Gewerk (zusätzliche/geänder-
te Leistungen, keine Massenmehrungen) über mehr
als 10 % der Grund-Auftragssumme brutto für dieses
Gewerk zu erwarten, ist eine beschränkte Ausschrei-
bung durchzuführen. Bei geplanten Abweichungen
von dem Verfahren ist die Vergabekontrollstelle zu in-
formieren. Nachträge unter 15.000 € brutto für ein
Gewerk können immer direkt vergeben werden.

2.4. Verzicht auf Ausschreibung
Im Falle einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Le-
ben sowie zu befürchtender erheblicher Sachschäden
ist der kirchliche Bauherr oder die zuständige Haupt-
abteilung berechtigt, die zur Abwendung der un-
mittelbaren Gefahr erforderlichen Maßnahmen un-
verzüglich ohne Durchführung eines Vergabeverfah-
rens anzuordnen und Aufträge zu vergeben. Die
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit sind zu wahren. 
Der Auftrag kann mündlich oder per Fax erteilt wer-
den. Er ist anschließend schriftlich zu bestätigen und
zu begründen. Diese Maßnahmen sind auf ein Leis-
tungsminimum (Notwendigste zur Gefahrenabwen-
dung) zu begrenzen. Die Vergabekontrollstelle ist ab
einer Auftragsvergabe von einer Brutto-Gewerkesum-
me über 15.000 Euro zu informieren.

2.5. Nachgelagertes Bietergespräch
Bei komplexeren Gewerken kann ein sog. nachgela-
gertes Bietergespräch durchgeführt werden. Dadurch
soll nach erfolgter Ausschreibung und Submission ei-
ne Optimierung von Qualität, Nachhaltigkeit, Klar-
heit, Ausführungszeit und -dauer des zu vergebenden
Gewerks erreicht werden. Das Nachtrags-Kostenmeh-
rungsrisiko kann dadurch reduziert werden. Das
nachgelagerte Bietergespräch darf nur bei einer Brut-
to-Projektsumme größer als 5.000.000 € und einer
Brutto-Gewerkesumme größer als 250.000 € durch-
geführt werden. Das nachgelagerte Bietergespräch
wird im Auftrag des kirchlichen Bauherrn von der
Hauptabteilung Seelsorgebereiche des Erzbischöf-
lichen Generalvikariats geleitet und findet in den
Räumen des Generalvikariates statt. An dem nachge-
lagerten Bietergespräch nehmen in der Regel Vertreter
des Kirchenvorstandes, der Abteilung Bau im Seelsor-
gebereich (Hauptabteilung Seelsorgebereiche) sowie
ein Vertreter der Vergabekontrollstelle teil. Es soll
auch ein Vertreter des beauftragten Planers teilneh-
men. Der Antrag auf Durchführung eines nachgela-
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gerten Bietergesprächs ist vom Kirchlichen Bauherrn
vier Wochen vor dem Versand der Angebotsunterla-
gen bei der Leitung der Abteilung Bau im Seelsorge-
bereich (Hauptabteilung Seelsorgebereiche) des Erz-
bischöflichen Generalvikariats zu stellen. Über das
nachgelagerte Bietergespräch ist ein schriftliches Pro-
tokoll zu fertigen.

3. Vergabeunterlagen
3.1. Die Vergabeunterlagen werden durch den beauftrag-

ten Architekten/Fachingenieur/Berater in ausreichen-
der Anzahl zusammengestellt und durch den kirch-
lichen Bauherrn oder die Rendantur versandt. Die
Vergabeunterlagen bestehen aus:
3.1.1. Angebotsaufforderung 

(Formblatt FB-04-02)

3.1.2. Bewerbungsbedingungen der Kirchengemein-
den, Kirchengemeinde- und Gemeindeverbän-
de im Erzbistum Köln (BWB Kirchengemein-
den)
(Formblatt FB-04-03)

3.1.3. Angebot – Erklärung des Bieters 
(Formblatt FB-04-04)

3.1.4. Zusätzliche Vertragsbedingungen der Kirchen-
gemeinden, Kirchengemeinde- und Gemein-
deverbände im Erzbistum Köln (ZVB Kir-
chengemeinden)
(Formblatt FB-05-02)

3.1.5. Besondere Vertragsbedingungen der Kirchen-
gemeinden, Kirchengemeinde- und Gemein-
deverbände im Erzbistum Köln (BVB Kirchen-
gemeinden)
(Formblatt FB-05-03)

3.1.6. Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis des
Architekten/Fachingenieurs/Beraters, ggf. mit
zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
(ZTV)
(FB-05-01)

3.1.7. Tariftreueerklärung
(FB-04-09)

3.2. Die auszuführende Leistung ist durch den beauftrag-
ten Architekten/Fachingenieur/Gutachter so eindeu-
tig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bieter
die Beschreibung im gleichen Sinn verstehen müssen
und ihre Angebotspreise sicher und ohne umfangrei-
che Vorarbeiten ermitteln können. 
Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermög-
lichen, sind alle sie beeinflussenden Umstände festzu-
stellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.
Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine
Darstellung der Bauaufgabe (Baubeschreibung) und
ein in Titel und Positionen gegliedertes Leistungsver-
zeichnis zu beschreiben. Ist ein Planungsbüro beauf-
tragt, ist grundsätzlich für alle auszuschreibenden
Bauleistungen ein Leistungsverzeichnis zu erstellen.
In Absprache mit der Abteilung Bau im Seelsorgebe-
reich des Erzbischöflichen Generalvikariats kann in
begründeten Fällen hiervon abgewichen werden.

3.3. Alternativpositionen (Wahlpositionen) und/oder
Eventualpositionen (Bedarfspositionen) sind bei Auf-
stellung des Leistungsverzeichnisses auf ein Minimum
zu reduzieren. Sollten diese Leistungspositionen über
10 % der Leistungspositionen im Leistungsverzeich-
nis betragen, muss der mit der Erstellung des Leis-

tungsverzeichnisses beauftragte Architekt/Fachinge-
nieur/Gutachter die Abteilung Bau im Seelsorgebe-
reich des Erzbischöflichen Generalvikariats vorab
schriftlich und mit Begründung darauf hinweisen.

3.4. Stundenlohnarbeiten sind als Bedarfsposition mit ei-
ner Stunde abzufragen.

3.5. Bei der Ausschreibung von Anlagen, die gewartet wer-
den müssen, sind Wartungsleistungen als Bedarfspo-
sitionen auszuschreiben.

3.6. In der Ausschreibung ist anzugeben, ob die Abgabe
von Nebenangeboten zulässig ist. Nebenangebote
sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zu-
gelassen. Werden Nebenangebote nicht zugelassen,
sind diese bei Abgabe von der Wertung auszuschlie-
ßen.

3.7. Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote
ist in den Vergabeunterlagen eine ausreichende Ange-
botsfrist vorzusehen. 

4. Bieterliste, Versand, Angebotsabgabe
4.1. Bieterliste

4.1.1. Der beauftragte Architekt/Fachingenieur/Bera-
ter legt dem kirchlichen Bauherrn eine Bieter-
liste (Formblatt FB-04-01) vor.

4.1.2. Bei Bearbeitung des Bauprojektes durch den
kirchlichen Bauherrn selbst - ohne Beauftra-
gung eines Planers - erstellt dieser die Bieterlis-
te. Die Befangenheitsvorschriften des § 1 a der
Ausführungsbestimmungen für die Vermö-
gensverwaltung -AusfbestGA- (vgl. Ziff. 1.8
sind zu beachten. Danach darf ein befangenes
Mitglied des Kirchenvorstandes weder an den
Beratungen noch an dem Beschluss selbst teil-
nehmen.

4.1.3. Die Bieterliste ist vor Versand der Vergabeun-
terlagen der Vergabekontrollstelle auf Verlan-
gen vorzulegen. Streichungen und Ergänzun-
gen von Bietern durch die Vergabekontrollstel-
le erfolgen in Abstimmung mit der Abteilung
Bau im Seelsorgebereich des Erzbischöflichen
Generalvikariats.

4.1.4. Der kirchliche Bauherr und die Rendantur ha-
ben darauf zu achten, dass der Bieterkreis weit
gestreut und einem Wechsel unterzogen ist. Es
ist zu prüfen, ob die auf der Bieterliste vorgese-
henen Unternehmen bereit und in der Lage
sind, die ausgeschriebenen Leistungen zu er-
bringen. Hierbei sind Erkundigungen und Re-
ferenzen über die Fachkunde, Zuverlässigkeit
und Leistungsfähigkeit der aufzufordernden
Firmen einzuholen (vgl. Ziff. 1.6.3.)

4.1.5. Angebote von Bietern die nicht auf der Bieter-
liste stehen, sind grundsätzlich auszuschließen.

4.2. Versand
Der Versand der Vergabeunterlagen erfolgt aus-
schließlich durch den kirchlichen Bauherrn oder die
Rendantur. Ein zusätzlicher Versand auf Datenträ-
gern (GAEB-Format 83 oder D83 oder X83) ist mög-
lich. Für die Angebotsabgabe sind den Vergabeunter-
lagen besonders gekennzeichnete Umschläge mit
Hinweis auf Maßnahme, Leistungsbereich/Gewerk
und Submissionstermin beizufügen. Es ist darauf zu
achten, dass die Bindefrist für das Angebot im For-
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mular entsprechend eingetragen und zeitlich ausrei-
chend bemessen ist.

4.3. Abgabe des Angebots

Die Abgabe des Angebots muss neben der Abgabe auf
Datenträgern (GAEB-Format 84 oder D84 oder
X84) zusätzlich immer in unterschriebener Papier-
form erfolgen. Die Angebotsabgabe oder Teile eines
Angebotes per Fax oder E-Mail oder in einem unver-
schlossenen Umschlag ist unzulässig. Die Abgabe ei-
nes Angebots ist nur bis zur Öffnung des ersten Ange-
bots im Eröffnungstermin zulässig.

Die Angebote haben die geforderten Preise sowie die
geforderten Erklärungen und Nachweise zu enthal-
ten. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind un-
zulässig. Muster und Proben der Bieter müssen als
zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.

Das Leistungsverzeichnis ist vollständig auszufüllen.
Die fehlende Angabe eines Einheitspreises, Streichun-
gen oder Ergänzungen führen zum Ausschluss des
Angebots. Die ausnahmsweise Zulassung dieses An-
gebots ist mit der Vergabekontrollstelle abzustimmen.

5. Submission (Eröffnungstermin)

5.1. Zur Öffnung und Verlesung der Angebote ist eine
Submission abzuhalten. Der Submissionstermin ist
der Vergabekontrollstelle 14 Tage vorher mitzuteilen.
Bis zu diesem Termin sind die zugegangenen Angebo-
te auf dem ungeöffneten Umschlag mit Eingangsver-
merk zu versehen und unter Verschluss zu halten. 

5.2. Zur Submission sind nur solche Angebote zuzulassen,
die bis zur Öffnung des ersten Angebotes vorliegen.
Die Submissionsleitung und Protokollführung erfolgt
durch den kirchlichen Bauherrn oder die beauftragte
Rendantur.

5.3. Die Submission findet ausschließlich in kircheneige-
nen Räumen oder den Rendanturen statt. Bei Öff-
nung der Angebote ist die Anwesenheit des Submis-
sionsleiters und eines Protokollführers erforderlich.
Der beauftragte Architekt/Fachingenieur/Berater
kann an der Submission teilnehmen. Bieter sind zuge-
lassen.

5.4. Zu Beginn der Submission stellt der Submissionslei-
ter fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote
unversehrt ist. Der Protokollführer trägt die getroffe-
nen Feststellungen in das Submissionsprotokoll ein
(Formblatt FB-04-05). 

5.5. Nach Öffnung der Angebote sind diese mit allen An-
lagen vom Submissionsleiter oder seinem Protokoll-
führer zu kennzeichnen. Name und Anschrift der Bie-
ter und die Endbeträge der Angebote oder deren Teil-
beträge, ferner andere den Preis betreffende Angaben
(wie z. B. Preisnachlässe ohne Bedingungen) werden
protokolliert. Es wird bekannt gegeben, ob und von
wem und in welcher Anzahl Nebenangebote einge-
reicht sind. Geforderte Muster und Proben der Bieter
müssen im Termin vorliegen.

5.6. Die Angebote sind darauf hin durchzusehen, ob Auf-
fälligkeiten den Schluss zulassen, dass das Wettbe-
werbsergebnis verfälscht werden soll bzw. eine Mani-
pulationsabsicht besteht. Insbesondere ist zu kontrol-
lieren, ob Auffälligkeiten z. B. Doppelblätter,
Bleistifteintragungen, Leerspalten oder Preiskorrektu-
ren vorhanden sind. Manipulationen, Streichungen,

Ergänzungen und Änderungen führen zum Aus-
schluss des Angebots. Die Vergabekontrollstelle ist in
diesem Fall vor der Wertung der Angebote zu infor-
mieren und das weitere Vorgehen ist mit ihr abzu-
stimmen. 

5.7. Über die Submission ist eine Niederschrift (Submis-
sionsprotokoll) in Schriftform zu fertigen. Im Sub-
missionsprotokoll ist zu vermerken, ob die Nieder-
schrift als richtig anerkannt wird bzw. welche 
Einwendungen erhoben wurden. Sie ist vom Submis-
sionsleiter zu unterschreiben.

5.8. Angebote, die bei der Öffnung des ersten Angebotes
nicht vorgelegen haben, sind in der Niederschrift
oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die
Eingangszeiten und die Gründe, weshalb die Angebo-
te nicht vorgelegen haben, sind zu vermerken. Der
Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewah-
ren. Verspätete Angebote sind auszuschließen.

5.9. Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Ange-
botsfrist dem Auftraggeber zugegangen war, aber bei
Öffnung des ersten Angebotes aus vom Bieter nicht
zu vertretenden Gründen dem Verhandlungsleiter
nicht vorgelegen hat, ist wie ein rechtzeitig vorliegen-
des Angebot zu behandeln. Die Nachweispflicht liegt
bei dem Bieter. Dieses Angebot ist mit allen Angaben
in die Niederschrift aufzunehmen.

5.10.Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu ver-
wahren und geheim zu halten. Das Original des Sub-
missionsprotokolls wird nach Abschluss der Submis-
sion beim kirchlichen Bauherrnaufbewahrt. Der 
Architekt/Fachingenieur/Berater erhält zur Vorberei-
tung der Wertung und weiteren Bearbeitung die ge-
kennzeichneten Angebotsunterlagen. Bei Bearbeitung
durch den kirchlichen Bauherrn selbst wird analog
verfahren. 

5.11.Das Ende der Bindefrist (Zuschlagsfrist) ist durch An-
gabe des Kalendertages im Submissionsprotokoll zu
vermerken. Der Bieter ist bis zum Ende der Bindefrist
an sein Angebot gebunden. 

5.12.Das Submissionsprotokoll ist unmittelbar nach dem
Ende der Submission der Vergabekontrollstelle zuzu-
senden.

6. Aufklärung des Angebotsinhalts

6.1. Der Architekt/Fachingenieur/Berater darf nach Öff-
nung der Angebote bis zur Zuschlagserteilung von
den Bietern weitere Informationen über deren techni-
sche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die Ange-
bote selbst, etwaige Nebenangebote, die angebotene
Art der Ausführung, etwaige Ursprungsorte oder Be-
zugsquellen von Stoffen oder Bauteilen und über die
Angemessenheit der Preise, wenn nötig durch Ein-
sicht in die vorzulegenden Urkalkulationen, verlan-
gen. Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärun-
gen und Angaben, kann sein Angebot unberücksich-
tigt bleiben.

6.2. Verhandlungen über die Angebote an sich und die
Preise sind unstatthaft.

7. Wertung der Angebote, Vergabevorschlag

7.1. Die Prüfung und Wertung der Angebote ist ein stu-
fenweise fortschreitendes Verfahren nach Abschluss
des Submissionstermins:
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• Prüfung und Aufklärung, d. h. den genauen
Inhalt des Angebots feststellen, und

• Wertung, d. h. über die geprüfte Angebotssumme
hinaus anhand formeller und sachlicher Kriterien
ihren wirtschaftlichen Wert ermitteln.

Der beauftragte Architekt/Fachingenieur/Berater
prüft und wertet die eingegangenen Angebote nach
den Grundregeln dieser Vergabe-Richtlinien. Bei Be-
arbeitung durch den kirchlichen Bauherrn selbst er-
folgt diese Prüfung und Wertung der Angebote ana-
log.

7.2. Vom Vergabeverfahren sind folgende Angebote auszu-
schließen:

• Angebote, die nicht den Formvorschriften der
Ziff. 4.3. entsprechen,

• unzulässige Nebenangebote oder Nebenangebote,
die nicht den Anforderungen dieser Vergabe-
Richtlinien entsprechen,

• Angebote von Bietern, die im Verfahren vorsätz-
lich falsche Angaben über ihre Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben
haben,

• Angebote von Bietern, über die ein Insolvenz-
verfahren oder ein ähnliches Verfahren beantragt
oder eröffnet wurde oder, die sich in Liquidation
befinden,

• Angebote von Bietern, die eine schwere
Verfehlung begangen haben, die die Zuver-
lässigkeit in Frage stellt, z.B. keinen Mindestlohn
zahlen, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung nicht ordnungsgemäß abführen oder
nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet
sind.

7.3. Alle formell ordnungsgemäßen Angebote sind rech-
nerisch, technisch und wirtschaftlich zu prüfen.
Ebenso muss die Auskömmlichkeit eines Angebotes
oder Teile eines Angebotes (Positionen) geprüft wer-
den.

Ziel der rechnerischen Prüfung ist die Ermittlung der
genauen Angebotssumme. Ist dem Bieter ein Rechen-
fehler unterlaufen, muss dieser richtig gestellt werden.
Dies ist zu dokumentieren.

Bei der Beurteilung der Auskömmlichkeit sind so-
wohl die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens als
auch die gewählten technischen Lösungen oder sons-
tige günstige Ausführungsbedingungen zu berück-
sichtigen.

In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die
unter Berücksichtigung des rationellen Baubetriebs
und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie
Ausführung einschließlich Haftung für Mängelan-
sprüche erwarten lassen.

7.4. Nach Durchführung der Prüfung und Wertung der
Angebote durch den beauftragten Architekt/Fachin-
genieur/Berater hat dieser seinen Vergabevorschlag
(Preisspiegel mit schriftlicher Begründung) als Ergeb-
nis der Wertung dem kirchlichen Bauherrn zur Bera-
tung vorzulegen.

7.5. Der Vergabevorschlag ist der Vergabekontrolle zuzu-
senden.

8. Zuschlag (Auftragsvergabe durch den kirchlichen Bau-
herrn)

8.1. Der Zuschlag wird nach der Erteilung der kirchlichen
Baugenehmigung durch den kirchlichen Bauherrn er-
teilt. Der Zuschlag ist schriftlich unter Verwendung
des Mustervordruckes Bauleistungsauftrag (FB-05-
01) zu erteilen.

8.2. Unter den Angeboten soll der Zuschlag auf das Ange-
bot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller
Gesichtspunkte, wie z.B. Qualität, Preis, technischer
Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaf-
ten, Betriebs- und Folgekosten, Rentabilität, Kunden-
dienst und technische Hilfe oder Ausführungsfristen
insgesamt als das wirtschaftlichste erscheint. In der
Regel ist der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Ange-
bot unter angemessener Berücksichtigung und Wer-
tung aller unter Ziffer 4.1 und Ziff. 7.3 genannten
Kriterien zu beauftragen.

8.3. Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so
rechtzeitig zu erteilen, dass dem Bieter die Erklärung
noch vor Ablauf der Bindefrist zugeht. Auf ein Ange-
bot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen
Preis darf der Zuschlag nicht erteilt werden. Werden
Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen
vorgenommen oder wird der Zuschlag verspätet er-
teilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags auf-
zufordern, sich unverzüglich über die Annahme zu er-
klären. 

8.4. Mit dem Zuschlag nimmt der Auftraggeber das Ange-
bot des Auftragnehmers an und schließt den Bauver-
trag ab.

8.5. Nicht berücksichtigte Bieter sind zeitnah zu informie-
ren. 

8.6. Eine Durchschrift des Bauvertrages ist der Vergabe-
kontrollstelle auf Anforderung vorzulegen.

8.7. Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen
der Bieter dürfen nicht für ein neues Vergabeverfah-
ren oder für andere Zwecke benutzt werden.

9. Aufhebung der Ausschreibung

9.1. Die Ausschreibung muss aufgehoben werden, wenn

• kein Angebot eingegangen ist, das den
Ausschreibungsbedingungen entspricht oder,

• die Vergabeunterlagen grundlegend geändert wer-
den müssen.

9.2. Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn

• eine Abweichung der wirtschaftlichsten Angebots-
summe von mehr als 10% über der Kostenberech-
nung vorliegt oder,

• andere schwerwiegende Gründe vorliegen.

9.3. Über die Aufhebung einer Ausschreibung entscheidet
der kirchliche Bauherr in Abstimmung mit dem Erz-
bischöflichen Generalvikariat. Die Bieter sind zeitnah
über die Aufhebung zu informieren.

10. Aufbewahrungsfristen

10.1.Die Vergabeunterlagen (Bieterlisten, Bieterangebot
nebst Anlagen Submissionsprotokoll, Preisspiegel,
Vergabevorschläge) der beauftragten Angebote/Ge-
werke und die Vertragsunterlagen sind grundsätzlich
zehn Jahre nach Zuschlag aufzubewahren. Die Verga-
beunterlagen können entweder in Papierform oder
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digital aufbewahrt werden.

10.2.Angebote, die keinen Zuschlag erhalten haben, sind
bis zur Abnahme des jeweiligen Gewerkes, auch digi-
tal, aufzubewahren. Vor Entsorgung sind die Unterla-
gen der Stabsabteilung Rechnungskammer anzubie-
ten. Diese hat sich innerhalb einer Frist von 30 Werk-
tagen zu erklären.

11. Formblätter und Mustervordrucke

Die nachfolgend aufgeführten Formblätter und Muster-
vordrucke sind im Internet unter:

http://www.erzbistum-koeln.de/kirche_vor_ort/
service_pfarrgemeinden/bau/bau_downloads/

auf der Seite des Erzbistums Köln im Downloadcenter der
Abteilung Bau im Seelsorgebereich abrufbar. Es sind aus-
schließlich die aktuellen Formblätter und Mustervordru-
cke zu verwenden. Aktualisierte oder überarbeitete Form-
blätter und Mustervordrucke werden nur im Internet unter
der oben genannten Internetadresse bereitgestellt.

Im Einzelnen sind folgende Formulare/Mustervordrucke
zu verwenden:

• Bieterliste
(FB-04-01)

• Angebotsaufforderung
(FB-04-02)

• Bewerbungsbedingungen der Kirchengemeinden,
Kirchengemeinde- und Gemeindeverbände im
Erzbistum Köln (BWB Kirchengemeinden)
(FB-04-03)

• Besondere Vertragsbedingungen der Kirchengemein-
den, Kirchengemeinde- und Gemeindeverbände im
Erzbistum Köln (BVB Kirchengemeinde)
(FB-05-03)

• Zusätzliche Vertragsbedingungen der Kirchengemein-
den, Kirchengemeinde- und Gemeindeverbände im
Erzbistum Köln (ZVB Kirchengemeinde)
(FB-05-02)

• Angebot - Erklärung des Bieters
(FB-04-04)

• Submissionsprotokoll
(FB-04-05)

• Bauleistungsauftrag der Kirchengemeinden, Kirchen-
gemeinde- und Gemeindeverbände im Erzbistum Köln
(FB-05-01)

• Absage Bieter
(FB-05-05)

* Tariftreueerklärung
(FB-04-09)

12. Inkrafttreten

Die vorstehenden Kirchlichen Vergabe-Richtlinien für
Bauaufträge der Kirchengemeinden, Kirchengemeinde-
und Gemeindeverbände im Erzbistum Köln (kVergRL)
treten zum 1. März 2017 in Kraft. Gleichzeitig treten die
Kirchlichen Vergabe-Richtlinien für Bauaufträge der Kir-
chengemeinden, Kirchengemeinde- und Gemeindeverbän-
de vom 12. Februar 2014 (Amtsblatt des Erzbistums Köln
2014, Nr. 58) außer Kraft.




